
Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 gemäß § 14 Abs. 5 

Kommunalprüfungsgesetz (KPG) 

 

Bekanntmachung der „Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH“ (GPG) vom 

04.11.2025.  

1. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers oder den Vermerk über dessen Versagung: 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



2. Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat den Prüfungsbericht des 

Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 an 

die Gesellschaft und das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-

Vorpommern gemäß § 14 Abs. 4 KPG M-V mit folgenden Feststellungen weitergeleitet: 

 

- Fehlen des Vorschlags für die Verwendung des Jahresergebnisses gemäß § 285 Nr. 

34 HGB 

- Erklärungen des Aufsichtsrats sind grundsätzlich erst nach Ablauf des jeweiligen 

Geschäftsjahres zu unterzeichnen (Anl. 3 Pkt. 3.12 zum Grundwerk) 

 

3. Die Gesellschafterversammlung der „Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft 

GmbH“ hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 mit einer Bilanzsumme in 

Höhe von 6.405.123,51 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 522.719,52 Euro 

festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 522.719,52 EUR 

auf neue Rechnung vorzutragen. 

 

4. Der Jahresabschluss 2024 und der Lagebericht sind vom 24.11.2025 bis 11.12.2025 in 

den Räumen der GPG, 17489 Greifswald, Lange Straße 2 a öffentlich ausgelegt und sind 

während der in dem Zeitraum geltenden Sprechzeiten einsehbar. 

 

Gez. Sebastian Lafsa 

Geschäftsführer 


